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Pressemitteilung: Schadenseratzansprüche gegen die Hypo Real Estate und deren 

Vorstände 
 
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Rettungspaket für die Hypo Real Estate, das ursprünglich 

geplant war, nicht ausreicht. Die in das Rettungspaket eingebundene Finanzwirtschaft hat nachlegen 

müssen und garantiert nun zusammen mit der Bundesrepublik 50 Milliarden Euro Liquidität für das 

Unternehmen.  

 

Damit ist zwar die Hypo Real Estate kurzfristig gerettet, die Frage nach der Verursachung und einer 

Verantwortlichkeit aber immer noch nicht geklärt.  

 

Die Informationspolitik des Unternehmens war bereits Diskussion auf der diesjährigen 

Hauptversammlung. Schon damals hatte Frau Bergdolt dem Vorstandsvorsitzenden vorgeworfen, die 

Risiken aus der Finanzkrise nicht erkannt zu haben, als er davon sprach, als Gewinner und ohne 

irgendwelche Belastungen aus der Krise hervorzugehen. 

 

Für Aktionäre, die in Aktien der Hypo Real Estate investiert sind stellt sich die Frage, ob sie nicht schon 

früher über eine ad – hoc – Mitteilung von der Schieflage des Unternehmens informiert hätten werden 

müssen. Es ist nicht vorstellbar, dass noch am Donnerstag, den 25.09.2008 der Finanzvorstand auf 

einer Analystentagung von einer ausreichenden Liquidität auch bei der Tochter Depfa gesprochen hat 

und am 26.09.2008 bereits Verhandlungen über die Rettung des Unternehmens begannen.  

 

Es besteht damit Anlass zur Vermutung, dass die existentielle Bedrohung dem Finanzvorstand schon 

früher bekannt gewesen sein musste. 

 

Indiz hierfür ist, dass der Kurs der Hypo Real Estate am Freitag den 26.09.2008 bereits um etwas 10 % 

abgerutscht ist. Es ist davon auszugehen, dass Insider bereits ihr Wissen genutzt haben.  

 

Die Anwaltskanzlei Bergdolt ist zwischenzeitlich von geschädigten Aktionären beauftragt worden, 

etwaige Ansprüche zu überprüfen. Frau Rechtsanwältin Bergdolt empfiehlt deshalb allen Hypo Real 

Estate Aktionären sich von einem Spezialisten beraten zu lassen.  

 

Für Fragen stehen Ihnen Frau Rechtsanwältin Bergdolt und Frau Rechtsanwältin Brendel gerne zur 

Verfügung. 
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